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Klettern in der Erlebnispädagogik 
 
 
 

 

 

 
„Hält mich das?“ – „Kann ich mich da jetzt einfach reinsetzen?“ – „Du musst einfach nur loslassen.“ 
Diese und viele weitere Sätze kennen wir nur zu gut aus unseren Kletterkursen. Sie geben eine Ahnung 
von dem, was das Klettern in der Halle bei uns Menschen auslösen kann und welche Themen wir als 
Begleitpersonen pädagogisch begleiten können. Wie eine solche Begleitung aussehen kann, darum geht 
es in diesem zweitägigen Kurs.  
 
DAV zertifiziert 
Der Deutsche Alpenverein (DAV) ist der größte Dachverband für den Klettersport in Deutschland. Als 
DAV-Kletterbetreuer sind wir berechtigt, TopRope-Scheine nach den Richtlinien des DAV auszustellen. 
Er bescheinigt die Grundqualifikation des Seil-Kletterns und der Sicherung in der Halle und ist damit 
Grundlage für alle weiteren Kletterkurse, die beim DAV angeboten werden.  
 
 
Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die… 

• selbst gerne klettern  

• mit Menschen im pädagogischen / therapeutischen Bereich arbeiten und das Klettern als 
Medium anbieten wollen 

• bereits erlebnispädagogisch arbeiten / eine erlebnispädagogische Grundausbildung 
absolviert haben 

• mehr dazu erfahren wollen, wie Klettern wirkungsvoll pädagogisch genutzt werden kann 
 

 

 Inhalte:  

 
- Sicheres Sichern lernen 
- Materialkunde 
- optional: Erhalt eines DAV-Toprope-

Scheins 
- Selbsterfahrung: was lösen Klettern 

und Sichern bei mir aus? 
- Umgang mit den Themen meiner 

Teilnehmenden, beispielsweise 
Vertrauen, Abhängigkeit, 
Durchhaltevermögen, 
Aufmerksamkeitsfokus 

- Bearbeitung von und Austausch über 
zielgruppenspezifische Themen 

 

 

Incentive, Traincentive, Training 
Erlebnis- und Umweltpädagogik 

Freiburgerstr. 31 
D-79856 Hinterzarten 

Tel. ++49-(0)7652-5606 
Fax ++49-(0)7652-5404 

www.zwerger-raab.de 
                    info@zwerger-raab.de 

http://www.zwerger-raab.de/
mailto:info@zwerger-raab.de
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Zeitlicher Ablauf:  1. Tag: 9-18 Uhr 
    2. Tag: 9-16 Uhr 
 
Dauer:    2 Tage 
 
Termine 2026:  02.-03.02.2026 (Mo-Di) 

 
Kursgebühr:   280,- €  
 
Nicht enthalten:  Kosten für Verpflegung, Übernachtung, Halleneintritt 
 
Verpflegung:   Selbstverpflegung 
 
Übernachtung   in Selbstorganisation 
 
Ort:     Freizeitcenter Impulsiv Emmendingen  
    https://www.impulsiv-emmendingen.de/de/ 
 
Teilnehmendenzahl:   12-16 
 
Voraussetzungen:  Ihr solltet bereits über eine Grunderfahrung im Klettern und Sichern mit Seil 

in der Halle verfügen. Ein bestimmtes Leistungsniveau wird NICHT 
erwartet. 
Zum Kursstart werden wir für alle eine gute gemeinsame Grundlage legen, 
auf die wir aufbauen können. 
 
Bei Unsicherheiten nehmt gerne Kontakt zu uns auf. 
  

Bescheinigung:   DAV-Toprope Schein (optional),  
Zwerger&Raab - Teilnahmebescheinigung 

 
Zur Ausrüstung: 
 
Mitzubringen sind:  

• Sportkleidung 

• Turnschuhe 

• Trinkflasche 

• Verpflegung, Getränk, Snacks nach Eigenbedarf   
(in der Halle kann auch eine Auswahl an Essen und Getränken erworben werden) 

Wer eigenes Material hat:  

• Klettergurt 

• Kletterschuhe 

• Sicherungsgeräte 
 
Von uns werden gestellt:  

• Eine große Auswahl an verschiedenen Sicherungsgeräten und Vorschaltwiderständen (z.B. Ohm) 

• Klettergurte 

• Schuhe (dafür bitte dünne Socken mitbringen) 
 
 
Bei Fragen ruf uns gerne unter der Nummer 07652-5606 an. 

https://www.impulsiv-emmendingen.de/de/
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Referent*innen 
 
Ihr werdet bei der Weiterbildung von zwei der folgenden Trainer:innen begleitet. 
 

 

 
 

 
Debora Widmann 

• Jahrgang 1991 

• Psychosoziale Beraterin (M.A.), 
Sozialarbeiterin (B.A.) und 
Religionspädagogin (B.A.),  

• Erlebnispädagogin be®  

• Langjährige Erfahrung in der Jugendhilfe, 
Lehrtrainerin bei Zwerger&Raab, 

• DAV Kletterbetreuerin 

• Seit 2014 im Zwerger&Raab Team. 
 

 
 
 

 
 

 
Alexander Siebenhorn 

• Jahrgang 1989 

• Staatl. gepr. Sportlehrer 

• Erlebnispädagoge be® 

• Systemischer Berater 

• Wildnisführer 

• DAV Kletterbetreuer, DAV Trainer C 
Sportklettern 

• Ausbildung zum Sachkundigen für PSA gegen 
Absturz gem. DGUV 312-906. 

• Seit 2013 im Zwerger&Raab Team. 

 

 

 

Isabell Burkhardt 
• Jahrgang 1994 

• Gymnasiallehramt Chemie und Englisch 
(Staatsexamen) 

• Erlebnispädagogin be ®  

• DAV-Kletterbetreuerin 

• Seit 2018 mit Zwerger&Raab  
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Weiterbildungsbedingungen 

 
Sie erkennen folgende Weiterbildungsbedingungen mit Ihrer Anmeldung an: (Auszug aus den Geschäftsbedingungen der Zwerger& Raab 
GmbH) 
1) Abschluss des Weiterbildungsvertrages 
* Mit Ihrer schriftlichen oder mündlichen (telefonischen) Anmeldung bieten Sie der Zwerger & Raab GmbH den Abschluss eines 
Weiterbildungsvertrages verbindlich an. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, haften Sie für deren Verpflichtungen aus dem 
Weiterbildungsvertrag mit. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Anmeldung schriftlich oder fernmündlich bestätigen. Weichen 
Bestätigung und Anmeldung voneinander ab, bedeutet dies ein neues Angebot von uns. 
Der geänderte Vertrag kommt nur dann zustande, wenn Sie innerhalb von 7 Tagen ihr Einverständnis erklären, was durch Zahlung des 
Weiterbildungspreises oder durch den Weiterbildungsantritt geschehen kann. Sollten Sie sich nicht melden, müssen Sie mit der Streichung aus 
der Teilnehmerliste rechnen. 
* Die Anmeldung kann über die Zwerger & Raab GmbH direkt und über die mit der Zwerger & Raab GmbH verbundenen Reisebüros erfolgen. 
Letztere müssen die Anmeldung unverzüglich an die Zwerger & Raab GmbH weiterleiten und sind insoweit nur als Vermittler tätig. 
* Bis 14 Tage vor Weiterbildungsbeginn erhalten Sie ein ausführliches Rundschreiben mit allen notwendigen Einzelheiten und Unterlagen. 
Sollten Sie bis 7 Tage vor Weiterbildungsbeginn wider Erwarten kein solches Rundschreiben erhalten, so besteht Ihre Mitwirkungspflicht darin, 
uns umgehend zu benachrichtigen. 
2) Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Beschreibung der Weiterbildung und aus den Angaben in der 
Weiterbildungsbestätigung. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, werden nur mit unserer schriftlichen 
Bestätigung verbindlich. 
3) Rücktritt/Umbuchung 
*Sie können jederzeit vor Weiterbildungsbeginn zurücktreten, jedoch nur mit schriftlicher Erklärung. Maßgeblich ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung beim Veranstalter. 
*Treten Sie eine Weiterbildung nicht an und haben dies nicht zuvor schriftlich angekündigt, müssen Sie den Weiterbildungspreis in vollem 
Umfang tragen. 
Ansonsten gelten folgende Rücktrittskosten: 

• bis 90 Tage vor Weiterbildungsbeginn: 20 % des Weiterbildungspreises. 

• vom 89. bis 60. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 40 % des Weiterbildungspreises. 

• vom 59. bis 30. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 60 % des Weiterbildungspreises 

• vom 29. bis 15. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 80 % des Weiterbildungspreises. 

• danach 90 % des Weiterbildungspreises. 
*Für Umbuchungen (Änderungen des Weiterbildungsbeginns, Weiterbildungsdauer etc.), die nach Vertragsabschluss erfolgen, wird bis 30 Tage 
vor Weiterbildungsbeginn eine Kostenpauschale von 40 € pro Person erhoben. 
*Umbuchungswünsche, die später als 30 Tage vor Beginn der Weiterbildung beim Veranstalter eingehen, bearbeitet dieser nur im Rahmen 
einer Stornierung des Vertrages, verbunden mit einer Neubuchung. 
* Kann der Teilnehmer eine Ersatzperson benennen, sind lediglich Bearbeitungsgebühren in Höhe von 40.- Euro fällig. 
4) Rücktritt seitens des Veranstalters 

• Zwerger & Raab GmbH behält sich vor, Weiterbildungen abzusagen, falls eine erforderliche Mindestzahl von Teilnehmern bis 8 Tage 
vor Weiterbildungsbeginn nicht zustande kommt. In diesem Fall wird der bereits bezahlte Weiterbildungspreis in vollem Umfang 
zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

• Beeinträchtigung oder Ausfall unserer Leistung durch höhere Gewalt wie Unerreichbarkeit des Veranstaltungsortes, 
Witterungseinflüsse, unverschuldeter Ausfall von Leistungsträgern o.ä. berühren nicht unseren vertraglichen Vergütungsanspruch. 
Dazu gehört ebenfalls die Situation, dass eine Veranstaltung aus ökologischen Gründen oder anderen Gründen des Naturschutzes 
nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden kann. Insbesondere sind hierzu Felssperrungen, Fluss-Sperrungen aus 
Wassermangel und andere Geländesperrungen hinzu zuzählen 

5) Teilnahmebedingungen 
Sie sind dazu verpflichtet, die Weiterbildungsleiter von eventuellen physischen oder psychischen Krankheiten,  Medikamentenabhängigkeiten 
oder Behinderungen zu unterrichten. Selbstverständlich werden die Angaben streng vertraulich behandelt.  
6) Preis 
* Der angegebene Preis versteht sich für eine Person. 
* Bei Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Weiterbildungspreises fällig. Bei kurzfristigen Anmeldungen (weniger als 4 
Wochen vor Weiterbildungsbeginn) ist sofort der gesamte Weiterbildungspreis fällig. 
* Die Bezahlung erfolgt per Scheck oder Banküberweisung und muss bis spätestens 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn bei uns eingegangen 
sein. Maßgeblich ist das Datum des Eingangs bei uns bzw. auf unserer Bank. 
7) Haftung 
* Die Zwerger & Raab GmbH haftet im Rahmen ihrer abgeschlossenen Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 
die auf ein Verschulden der Zwerger & Raab GmbH oder der einer der mit der Leitung der Tour anvertrauten Personen zurückzuführen sind.  
* Abweichungen einzelner Weiterbildungsleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des Weiterbildungsvertrags, die nach 
Vertragsschluss notwendig werden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten 
Weiterbildung nicht beeinträchtigen. Wir sind berechtigt, gleichwertige und zumutbare Ersatzleistungen zu bieten. 
8) Mitwirkungspflicht 
Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, so sind Sie verpflichtet, dies sofort der örtlichen Weiterbildungsleitung mitzuteilen. 
Die Weiterbildungsleitung ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. Ansprüche müssen innerhalb von 4 Wochen nach dem 
vereinbarten Rückkehrdatum schriftlich geltend gemacht werden. Sämtliche Ansprüche verjähren 6 Monate nach dem vereinbarten 
Weiterbildungsende. 
9) Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
Soweit einzelne Bestimmungen der AGB der Zwerger & Raab GmbH unwirksam sein sollten, hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrages zu Folge. An Stelle der ungültigen Regelung soll dasjenige treten, was die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit geregelt hätten, 
um den wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung zu erreichen. Dies gilt auch für den Fall einer Regelungslücke. 


